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Herr Uwe Schenke 
Mitglied der DIE-LINKE-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Schenke - Grünschnitt                         (AF-
0054/2019) 

 
Sehr geehrter Herr Schenke, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. 
Im Bereich der Karlskuppe wurde die Pflege der schmalen Grünstreifen vor den Gebäuden oft durch 
die Hausbesitzer selbst durchgeführt. Straßenbegleitgrün liegt jedoch in der Zuständigkeit der Stadt 
Eisenach. Aufgezeigte Stellen werden kurzfristig kontrolliert und in Ordnung gebracht. 
 
Zu 2. 
Grünflächen, die Bestandteil der Grünanlagensatzung sind, werden je nach Wertigkeit in 
turnusmäßigen Abständen gepflegt. Grünflächen außerhalb der o. g. Satzung sind z. B. auch 
städtische Brachflächen. Diese werden nur vereinzelt nach Notwendigkeit gepflegt bzw. bearbeitet. 
 
Zu 3. 
Generell steht einer Pflegepatenschaft für das Wohngebiet Karlskuppe nicht entgegen. Die 
Stadtverwaltung wird dazu kurzfristig mit Vertretern der Interessengemeinschaft Karlskuppe Kontakt 
aufnehmen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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